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Sachverhalt und Antrãge 

I. 	Gegen das an 25. Juli 1984 erteilte, dreizehn Patent- 

ansprüche umfassende Patent Nr. 67 970 ist an 

25. April 1985 ein Einspruch eingereicht worden, nit den 

Antrag, das Patent in vollen Umfang zu widerrufen. Der 

Einspruch stützte sich insbesondere auf folgende 

Dokumente: 

DE-A-2 824 902; 

Prospekt der Firma SFS Fritz Haas KG, (C 1978 SFS 

Stadler AG, 047960), "Systea Fassaden-Unter-

konstruktion", vier Blãtter nit acht bedruckten 

Seiten; 

Bl: Typ "Alpha" (Seite 3 in B); 

B2: Typ "Alkapo" (Seite 4 in B). 

II. 	Durch Entscheidung der Einspruchsabteilung von 

26. Januar 1988, abgesandt an 7. April 1988, wurde der 

Einspruch zuruckgewiesen. Die Entscheidung wurde danit 

begründet, da!3 der Gegenstand des Patentanspruchs 1, 

soweit er sich von Dokuinent Bi unterscheide, für den 

Fachinann durch die Dokunente A und B2 nicht nahegelegt 

worden sei. 

III. 	Gegen diese Entscheidung richtet sich die seitens der 

Beschwerdeführerin (Einsprechende) an 7. Juni 1988 unter 

Bezahiung der Beschwerdegebühr eingereichte Beschwerde. 

Die Begründung ist am 7. Juli 1988 eingegangen. 

IV. 	Auf Mitteilungen der Kanirner nach Artikel 110 (2) EPU hin 

reichte die Beschwerdegegnerin (Patentinhaberin) an 

02914 	 . . ./... 



2 
	T 255/88 

22. Juni 1990 neue Patentansprüche 1 bis 9 und neue 

Beschreibungsseiten 1 bis 5 ein. Nach einer weiteren 

Mitteilung der Kalnmer legte die Beschwerdegnerin am 

14. Februar 1991 einen neuen Patentanspruch 1 sowie neue 

Beschreibungsseiten 1 und 3 vor. 

V. 	Der geltende Patentanspruch 1 lautet: 

"Befestigungsvorrichtung für Fassadeneletnente an einer 

GebäudeauSenwand (1), bei der ein zur GebãudeauSenwand (1) 

winkelig stehendes Verbindungsstück (11) an einer 

entsprechend winkelig stehenden Befestigungsleiste (16) 

des Fassadeneleinentes flàchig anhiegt und durch übliche 

Verbindungsmittel mit der Befestigungsleiste (16) 

verbindbar ist, wobei ein Befestigungsstück (5) an der 

GebäudeauBenwand (1) befestigt ist und von der 

GebäudeauBenwand (1) abstehende Schenkel (7) aufweist, 

dadurch gekennzeichnet, daB 

(Ki) - das Befestigungsstuck (5) mittels einer Schraube 

(3) o. dgl. an  der GebäudeauBenwand (1) befestigt 

ist, 

- die auf gegenüberliegenden Seiten der Schraube (3) 

o. dgl. angeordneten Schenkel (7) Schlitze (9) 

aufweisen, 

- das Verbindungsstuck (11) als flächiges separates 

Teil mit Vorsprüngen (10) ausgebildet 1st und 

durch die in die Schlitze (9) der beiden Schenkel 

(7) eingreifenden Vorsprünge (10) mit den beiden 

Schenkein (7) des Befestigungsstücks (5) verbunden 

ist und 
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(K4) - die Schlitze (9) so ausgerichtet sind, daB das 
flachige Verbindungsstuck (11) fluchtend mit 
der Schraube (3) o. dgl. angeordnet ist." 

(Bezeichnungen K1-K4 hinzugefügt). 

VI. 	Die Beschwerdeführerin nahm zu den geanderten Unterlagen 
der Beschwerdegegnerin am 25. April 1991 Stellung. Sie 
macht insbesondere geltend: 

Patentanspruch 1 berucksichtige nicht die aus Dokument 
Bi bekannten Merkmaie. 

Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 unterscheide sich 
von Dokument Bi nur durch die Merkmale K2 und K4. 

K2 sei jedoch unmittelbar aus Dokuinent B2 entnehinbar und 
auf das einschlägige Gebiet ohne weiteres zu übertragen. 

Für K4 fehie in den ursprünglich eingereichten 
schriftlichen Anmeldeunterlagen eine Stütze. Auch die 
ursprünglich eingereichte Zeichnung würde keine zweifels-
freie Grundlage für K4 geben, da die Befestigungschraube 
in Figur 2 derselben nicht einmal mit eineln Bezugszeichen 
identifiziert und allenfalls teilweise strichliert 
angedeutet sei. 

Die Lehre des neuen Patentanspruchs 1 beruhe im übrigen 
nicht auf einer erfinderischen Tàtigkeit. 

VII. 	Die Beschwerdeführerin beantragt, das Patent in vollem 
Umfang zu widerrufen. 

Die Beschwerdedgegnerin beantragt, das Patent mit den 
unter Abschnitt IV oben genannten Unterlagen in geändertem 
Uinfang aufrechtzuerhalten. 
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Entscheidungsgründe 

Die Beschwerde ist zulàssig. 

Anderungen 

2.1 	Die Kaituner kann sich den Argumentationen der Beschwerde- 
führerin hinsichtlich der mangeinden Of fenbarung von 
!4erkmal K4 nicht anschlieBen. Die Beschwerdefuhrerin 
stützt sich darauf, daB aus Figur 1 die Definition des 
Merkznals K4 nicht zweifelsfrei entnehmbar sei. In Figur 2 
sei die Befestigungsschraube noch nicht einmal mit einem 
Bezugszeichen identifiziert, überdies allenfalls teilweise 
strichliert angedeutet. Deshaib fehie eine zweifelsfreie 
Grundlage für die ursprungliche Of fenbarung von Merkmal 
K4. 

Dazu ist festzustellen: 

Die beiden Figuren 1 und 2 der ursprünglich 
eingereichten Anmeldung weisen je eine deutlich 
dargesteilte strichpunktierte Linie auf (nachstehend auch 
"SL" genannt), die beide im wesentlichen durch die ganze 
Zeichnung verlaufen. Sie sind mit keinem Bezugszeichen 
versehen. Sie werden im Text der ursprünglich 
eingereichten Anmeldung nicht erwàhnt. Die Frage steilt 
sich daher, was diese Linien bedeuten. 

Es 1st auf dem Gebiet des Bauwesens ailgemein üblich, 
Symmnetrieachsen und Systemnachsen strichpunktiert 
darzustellen, im Gegensatz zu konstruktiven Konturen und 
konstruktiven Schnittlinien, für die normale Linien, ohne 
Unterbrechung, verwendet werden. Der Fachmann wird daher 
ohne weiteres annehmnen müssen, daB es sich bel den Linien 

I' 
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SL der beiden Figuren jeweils jedenfalls urn eine 
Symmetrieachse handeln muB, die in einer Horizontal- bzw. 
Vertikalebene der Vorrichtung liegen, denn diese 
strichpunktierten Linien sind auBerdem nicht irgendwo, 
sondern unbestreitbar und tatsãchlich in beiden Figuren 
symmetrisch zu den wichtigsten Konstruktionsteilen 
gezeichnet. Da beide Figuren ein und dasselbe 
Befestigungsstück darstellen, schneiden sich diese 
Horizontal- und Vertikalebenen in einer Geraden. Die 
beiden Linien SL der Figuren 1 und 2 stellen deshaib auch 
die eigentliche Hauptsyntmetrieachse der ganzen 
Befestigungsvorrichtung dar, insoweit eine Systemachse der 
Vorrichtung. 

Diese norinale Interpretation des Fachrnanns folgt nur aus 
dern Verständnis der beiden Figuren und üblicher 
Darstellungsweise. Sie ist deshaib erlãuternd und 
nicht erweiternd, denn sie stützt sich auf keine auBerhaib 
der Anxneldung liegenden Tatsachen, sondern nur auf das 
Verständnis der Anrneldung (und der Zeichnung). Ein anderer 
plausibler Sinn für die Linien SL bietet sich denn auch 
überhaupt nicht an - und wurde auch nicht geltend 
geinacht. 

C) Wenn die Erfindung als Lösung einer Aufgabe 
verstândlich sein inuB, wozu bekanntlich die Beschreibung 
dient(-naGh--Rege-1---2-7-4-)--fd-)--- PU-)---dan1r-karm-rdcfftujBer 
Acht gelassen werden, daB die gestelite technische Aufgabe 
in einer inöglichst günstigen Krafteinleitung besteht, und 
daB dazu geeignete Mittel erforderlich sind. Dein Fachrnann 
inuB aber nicht gesagt werden, daB es dann zurn vornherein 
auf eine môglichst syrnrnetrische Ausbildung der 
Konstruktjonxnjt zentrischer Krafteinleitung ankoxnrnt. Nur 
schon deshaib ist das Aufzeigen der für die Kraft-
einleitung inaBgebenden Achse einerseits wesentlich, 
andererseits selbstverständlich - und in der Zeichnung 

V 
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deutlich erkennbar, selbst wenn die gewàhlte Darstellung 
geringfügige Màngel aufweisen solite. 

Die Kainmer hat in ihren Mitteilungen wiederholt auf die 
Problematik der für die Erfindung technisch notwendigen 
rãumlichen Beziehung zwischen den Konstruktionsteilen der 
Erfindung hingewiesen, auch als Grundlage und 
Voraussetzung für das Verständnis der erfinderischen 
Tãtigkeit. Es gibt für die Darstellung soicher râunilichen 
Beziehungen verschiedene Möglichkeiten - unter Verwendung 
matheinatisch-geometrischer Begriffe oder unter Verwendung 
mehr konstruktiv orientierter Begriffe. Ihnen ist 
gemeinsam, daB sie zeichnerisch von äuBerster Einfachheit 
sind, da oft, wie auch hier, Achsen, Projektionen von 
Ebenen, und Schnitte von Ebenen nur durch eine einzige 
gerade Linie dargestelit werden - im Gegensatz dazu aber 
sprachlich mehr oder weniger umstãndlich zu formulieren 
sind. 

Das angefochtene Merkmal K4 drückt nun aber deutlich genug 
aus, daB die Schlitze (9), das flâchige Verbindungsstück 
(11) und die Schraube (3) in bestimmter Weise ráuinlich 
zueinander angeordnet sind: Infolge der Lage der Schlitze 
wird näinlich, zusammen mit den weiteren technischen 
Bedingungen des Anspruchs 1, bestimint, daB das 
Verbindungsstuck und die Schraube im wesentlichen auf em 
und derselben Achse liegen. 

Dies ist aber die weitere selbstverständliche 
Interpretation der beiden Figuren 1 und 2: Die Linien SL 
stellen, wie oben dargelegt, für den Fachinann 
selbstverstàndlich eine wesentliche Systemachse dar - sie 
liegt auf der Achse der Schraube (3) und auf der Achse des 
Verbindungsstucks (11), und deshaib inüssen auch die 
Schlitze (9) ràuinlich entsprechend liegen, nàmlich 
ebenfalls symmetrisch zu SL. 
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f) Die Kammer konunt daher zuni Ergebnis, daJ3 es sich bei 

den von der Beschwerdeführerin geltend gemachten 

Sachverhalten allenfalls uni geringfügige Mangel der 

Darstellung handein kann. Jedoch liegt es auBerhalb 

gerechtfertigter Zweifel, daB sich aus dem Inhalt der 

ursprünglichen Anxneldung für den Fachmann ergibt, was mit 

Merkinal K4 umschrieben ist - und zwar aus den Figuren 1 

und 2, sowohi was ihre ailgemein übliche Darstellungsweise 

und die konkrete, tatsãchlich dargestelite Symmetrie 

anlangt, wie auch aus dem Zusainmenhang mit den technischen 

Implikationen der Aufgabenstellung und der übrigen 

Merkxnale des Anspruchs 1. 

	

2.2 	mm übrigen uinfaBt Patentanspruch 1 mm wesentlichen die 

erteilten Patentanspruche 1, 2, 4, 5 und 7; er 1st sornit 

gegenüber dem erteilten Patentanspruch 1 eingeschränkt. 

Die geltenden Patentanspruche 2 bis 9 stiiamen mit den 

erteilten Patentansprüchen 3, 6, und 8 bis 13 überein. 

Auch die übrigen Anderungen, insbesondere redaktionelle 

Anpassungen an den geänderten Patentanspruch 1, gehoren 

zum Inhalt der ursprünglich eingereichten Anmeldung. 

	

2.3 	Die Anderungen genügen daher den Erfordernissen des 

Artikels 123 (2) und (3) EPU. 

 

3.  Neuhejt 

Keines der entgegengehaltenen Dokuinente enthàlt alle 

Merkmale des Patentanspruchs 1; da die Neuheit des 

Patentanspruchsgegenstands nicht angefochten ist, sind 

weitere Ausführungen dazu nicht erforderlich. 

02914 
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4. 	Stand der Technik, Aufgabe und Lösung 

	

4.1 	Das dem Oberbegriff des Patentanspruchs 1 zugrundeliegende 
Dokument Bi kommt der Erfindung am nàchsten. Es schlàgt 
vor, ein Fassadenelentent mit einem besonders ausgebildeten 
Befestigungsstück durch ein Winkelstück mittels Schrauben 
oder Nieten zu verbinden. Das Befestigungsstück weist auf 
zwei parallelen Stegen angeordnete U-Profile auf, die 
einerseits der Auflagerung eines Schenkels des Winkel-
stücks dienen (Details rechts: "Festpunkt", "Gleitpunkt", 
"GleitstoBpunkt") und andererseits dessen Fixierung 
mittels des den Zwischenraum zwischen den U-Prof ilen 
hintergreifenden Kopfes einer Verbindungsschraube 
erlauben. Bei dieser Konstruktion werden - analog wie bei 
Doküment A - die auf das Fassadenelement wirkenden Kräfte 
(insbesondere die horizontalen Zug- und Druckkräfte) 
zunàchst in den senkrecht zur Gebàudewand stehenden 
Schenkel des Winkelstückes eingeleitet. Diese Kraft-
einleitung verursacht ein Biegeinoment bezuglich der 
zwangsläufig exzentrisch zu diesein Schenkel angeordneten 
Verbindungsschraube 8 zwischen dem Winkelstück 4 und der 
Tragplatte 2. 

Die angefochtene Erfindung zielt darauf, eine Konstruktion 
zu finden, bei der die Krafteinleitung in die 
GebãudeauBenwand günstiger erfolgt, womit der Aufwand für 
die Unterkonstruktion verringert werden kann. 

	

4.2 	Die mit Patentanspruch 1 definierte Konstruktion verwendet 
ein mit der Befestigungsschraube fluchtend angeordnetes 
flächiges Verbindungsstück, das mit Vorsprüngen in 
beidseitig zur Schraube angeordnete Schlitze in den 
Schenkeln eines Befestigungsstücks, also im wesentlichen 
symmetrisch zu deren Làngsachse, eingreift. Daniit wird mit 
geringein Aufwand eine zentrische Einleitung der zu 
übertragenden Krãfte ermôglicht. Die gestelite Aufgabe 
wird somnit durch die kennzeichnenden Merkmale des 
Patentanspruchs 1 gelöst. 
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4.3 	Die Beschwerdeführerin ist der Ansicht, daB sich der 

Gegenstand des Patentanspruchs 1 von demjenigen gemäB 

Dokument Bi nur durch K2 und K4 unterscheide. Zu den 

verbleibenden Merkmalen Ki und K3 ist jedoch folgendes 

festzuste lien: 

Die Abbildungen 1 und 2 auf Seite 7 von Dokument B zeigen 

"Alpha-Tragplatten mit Gleitpunktwinkel für Horizontal-

montage". Die Platte in Abbildung 1 ist jedenfalls mit 

zwei Schrauben befestigt, einer oberen und einer unteren. 

In Figur 2 ist der untere Eckpunkt der Platte soweit 

verdeckt, so daB eine allfällig vorhandene Schraube nicht 

sichtbar ist. Es ist jedoch abwegig anzunehmen, daB hier 

die obere Schraube genugen könnte, da dann die Platte 

verdrehbar "befestigt" ware. Diese Abbildungen belegen 

daher nicht mit GewiBheit, daB die Ausfuhrung mit einer 

Schraube schon bekannt war, und auf keinen Fall mit den 

anspruchsgernäl3en Voraussetzungen. Es besteht daher kein 

gesicherter AnlaB, das Merkmal Ki in den Oberbegriff zu 

verschieben. 

DaB auch das Merkmal K3 in Dokument Bl dargesteilt sei, 

ist eine Annahme, die sich nur dann aufrechterhalten 1ã3t, 

wenn die im Patentanspruch 1 - der übrigens im Sinne des 

Artikels 84 EPU von der Beschreibung gestützt ist - 

entha 1 

unbeachtet bleiben. So entspricht schon der Begriff 

"Vorsprünge" nach Patentanspruch 1 in keiner Weise dem, 

was in Dokument Bl auch als vorsprunge bezeichnet werden 

kónnte, wenn die Terminologie des Patentanspruchs dort 

hinein projiziert wird. In Dokuinent Bl kann zwar eine 

Verbindung zwischen Schraubkopf und einem Steg eines U-

färmigen Teiles der Platte 2 (Tragplatte) erkannt werden, 

nicht aber, wie im Patentanspruch 1, eine Verbindung 

zwischen Vorsprüngen des flächigen Elements selber und den 
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Schlitzen in den beiden Schenkein, also ohne Zwischen-
schaltung einer Schraube. Es besteht daher nach AnsiCht 
der Kammer vielleicht eine gewisse lexikalisch-
sprachliche, aber keine ausreichende technisch-
sprachliche, pragmatische, Ubereinstimmung zwischen der 
Definition von K3 im Patentanspruch 1 und Dokument Bi. Die 
Abgrenzung im Patentanspruch 1 ist daher zutref fend. 

	

5. 	Erfinderische Tãtigkeit 

	

5.1 	Der Fachmann, der von Dokument Bi ausgeht, findet in 
Dokument B2 einen Vorschlag, der in direkter Beziehung zu 
dem gesteliten Problem steht. Während der Typ "Alpha" 
(Dokument Bi) ein Winkeiprof 11 mit exzentrischer 
Krafteinleitung verwendet, 1st der Typ "Alkapo" (Dokument 
B2) konsequent syinmetrisch durchgebildet und gibt insofern 
entsprechende Anregungen. Allerdings besteht beim 
Gegenstand gemäB Dokument B2 ein technisch notwendiger 
Zusammenhang zwischen dem vorgeschlagenen "Wandhalter U-
Profil 2" und einem den lichten Zwischenrauin zwischen den 
Schenkein dieses Prof us einnehmenden kastenförmigen Teil 
des "Tafelstoi3profils 3 11 . Zu deren gegenseitigen 
Verbindung sind Verbindungsnieten und Langlöcher 
vorgesehen. 

Wenn soxait hier zwar eine konkrete Anwendung des den 
aligemeinen Fachregeln zugehörigen Prinzips vorliegt, daB 
nãiulich Krafteinleitungen grundsätzlich unter Vermeidung 
unnôtiger Kraftumlenkungen, also inöglichst zentrisch und 
deshaib zuineist auch symmetrisch, auszubilden sind, geht 
nun aber doch der beanspruchte Gegenstand beträchtlich 
Uber eine bloBe Abwandlung dieses Prinzips hinaus. Es 1st 
insbesondere keinein der genannten Dokuinente ein Hinweis 
dahirigehend zu entnehinen, daB, geinàB Patentanspruch 1, 
eine Verbindung unter Verwendung elnes separaten, 
flàchigen Verbindungsstucks mit ganz besonderen 
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Vorsprüngen, die in Schlitze der Schenkel eines 
Befestigungsstücks (liii Effekt verriegelnd) eingreifen, liii 
wesentlichen genügt, uin, zusaininen mit einer fluchtenden 
Ausrichtung von Verbindungsstück und Schraube, sowohl eine 
zentrische Krafteinleitung wie auch eine konstruktiv und 
arbeitstechnisch gunstige Ausbildung zu erreichen. 

In den Entgegenhaltungen sind un besonderen keine direkte 
oder indirekte Hinweise auf die der Erfindung 
zugrundeliegende Idee enthalten, spezielle konstruktive 
Eleinente derart zu formen, daB eine direkte Verbindung 
nach Art einer mechanischen Verriegelung verfügbar wird 
und die deshaib - in Zusainmenwirkung mit den ubrigen 
Merkmnalen des Patentanspruchs 1 - ohne ein zusätzliches, 
separates Verbindungsmittel (wie Schraube oder Niet) 
zwischen Verbindungsstück und Befestigungsstück auskommt. 

41 

5.2 	Daraus ergibt sich, daB der Gegenstand des Patent- 
anspruchs 1 demn Fachmnann durch den entgegengehaltenen 
Stand der Technik nicht nahegelegt worden 1st und den 
Anforderungen von Artikel 56 EPU genügt. 

Zusammen mit Patentanspruch 1 haben die von ihm abhängigen 
Patentansprüche 2 bis 9 ebenfalls Bestand. 

Entsheidungstormel 

Aus diesen Gründen wird entschieden: 

Die Entscheidung der Vorinstanz wird aufgehoben. 

Die Sache wird an die Vorinstanz mit der Auflage 
zurückverwiesen, das Patent mit folgenden tJnterlagen 
aufrechtzuerhalten: 
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Patentanspruch 1, eingereicht am 14. Februar 1991; 

Patenansprüche 2 bis 9, eingereicht am 22. Juni 1990; 

Beschreibung: 

Seiten 1 und 3, eingereicht am 14. Februar 1991; 

Seiten 2, 4, 5, eingereicht am 22. Juni 1990; 

Spalte 4, Zeile 6 bis Spalte 5, Zeile 15, wie erteilt; 

C) Figuren 1 und 2 wie erteilt. 

Der Geschãftsstellenbeamte 

N. Maslin  

Der Vorsitzende 

C.T. Wilson 

SUA 

F.?51 
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